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Amt der Tiroler Landesregierung 

Präs.Abt.II/EG-Referat-440/113 

A6010 [nnsbruck, am 

i'cl <l512 SUil. Durchwahl Kloppe 

FI\X 05 12 '0085% 

::)ochbeurbelrer Dr. 0Sloll[]C'r 

An das 
Bundeskanzleramt­
Verfassungsdienst 

Ba llhaus IJ la tz 2 
1u14 11' i e n 

Belreff: Entwurf einer Novelle zum 
gerichtshofgesetz 1~o5; 

Stellungnahme 

Zu Zahl 6u1.457/2-V/l/Y2 vom 3U. Juli lY~2 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens ··ihren. 
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Gegen deli übersandten Cnt\vurf einer ;-.)ovelle zum Verwaltun~sgcrichtshof6l'setz 

19b5 besteht grundsätzlich kein Einwand. Zur Neufassung des ~ 27 Abs. 2 wird 

jedoch vorgeschlagen, eine allgemeine Formulierung dahingellelid zu treffen, di.liJ 

in allen Fällen, bei denen eine kürzere Frist für die !-:lltscheiJullgsf.'flicht vort;e­

sehen ist, eine Säumnisbeschwerde bereits nach dem AbLauf dieser (:(ÜrZereil) l~rist 

zulässig sein soll. Es gibt nämlich auch noch andere Fiille einer kiirzeren Fr ist 

für die Erlassung einer Entscheidung (z.D. § 34 Abs. 3 des Abfallwirtschnflsse­

setzes) . 

25 Ausfertigungen dieser Stel1ungnahme werden unter einem der Parlanlentsdirektion 

zugeie i tet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.~~.~ 
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